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Kinder- und Jugendförderplan 2014 - 2020 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Entscheidung über die Kinder- und 
Jugendförderplanung für den Zeitraum der Jahre 2014 bis 2020 entsprechend der 
vorgelegten Planung zuzustimmen.  

 

Vorbemerkungen: 

 
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 27.11.2014 wurde die Verwaltung des 
Kreisjugendamtes mit der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplans beauftragt und die 
Leitziele für den Kinder- und Jugendförderplan 2014- 2020 festgelegt. Zur Begleitung des 
Planungsprozesses richtete der Jugendhilfeausschuss einen Unterausschuss ein, in dem neben 
Vertretern der Kreistagsfraktionen auch Vertreter der Träger der freien Jugendhilfe an der  
Aufstellung des Kinder- und Jugendförderplans mitwirkten. 
Der gesamte Planungsprozess wurde von der Fachberatung für Jugendarbeit des 
Landesjugendamtes Rheinland - Frau Martina Leshwange - begleitet. 
 

Erläuterungen: 

 
Die erste Sitzung des Unterausschusses am 22.01.2015 diente der näheren Erörterung und 
Abstimmung der Ausgestaltung des Planungsprozesses. In den Folgemonaten wurden wie 
vereinbart in Workshops zu den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit unter 
Beteiligung von Fachkräften und Vertreten der Jugendverbände die Orientierungsziele erarbeitet. 
Hierbei wurden auch die Bedarfe in den jeweiligen Arbeitsfeldern in den Focus genommen.  
 
Die Ergebnisse des Planungsprozesses und die vorgesehene Finanzplanung zum Kinder- und 
Jugendförderplan sind in einer weiteren Sitzung des Unterausschusses am 18.05.2015 erörtert 
und zustimmend zur Kenntnis genommen worden. Gleichzeitig wurden in der Sitzung 
Absprachen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Dokumentation des Kinder und 
Jugendförderplans getroffen. 
 



Nach verwaltungsseitiger Abstimmung des fertiggestellten Kinder- und Jugendförderplans haben 
die Mitglieder des Unterausschusses den Entwurf des Kinder- und Jugendförderplans vorab zur 
Kenntnisnahme erhalten und wurden gebeten, ggf. erforderliche Ergänzungen oder Änderungen 
mitzuteilen. Ergänzungen und Änderungen aus dem Kreis der Unterausschussmitglieder sind 
nicht erfolgt.  
 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 17.11.2015 der Beschlussempfehlung 
einstimmig zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 
 
 
 
 
Anhang: 
 
Entwurf des Kinder- und Jugendförderplans 
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